Pflichtangaben einer Rechnung

1. Angabe von Name und Anschrift


Erforderlich sind

	. der vollständige Name des Leistenden und des Leistungsempfängers sowie	
	. die vollständige Anschrift des Leistenden und des Leistungsempfängers

Bei Kleinbetragsrechnungen (bis 250 Euro) kann auf Name und Anschrift des Leistungsempfängers
verzichtet werden.


2. Angabe von Steuernummer oder Ust-IdNr.

Nur eine der beiden Angaben ist zwingend erforderlich.


3. Ausstellungsdatum

Bei jeder Form der Rechnung ist die Angabe eines Ausstellungsdatums unverzichtbar.

4. Angabe einer Rechnungsnummer

5. Menge und Art der gelieferten Gegenstände bzw. Umfang und Art der Leistungen

6. Angabe des Liefer- oder Leistungszeitpunktes, Zahlungszeitpunktes ist verpflichtend

7. Angabe des Leistungsortes (wo wird bzw. wurde die Leistung erbracht)

8. Entgelt und Steuerbetrag sowie Steuersatz bzw. Steuerbefreiung müssen aufgeführt werden

Grundsätzlich müssen diese 3 Positionen einzeln in einer Rechnung aufgeführt sein:

· Entgelt
· Steuerbetrag
· Steuersatz/Steuerfreiheit

Bitte beachten: Die Umsatzsteuer muss in einer Rechnung gesondert ausgewiesen sein. Gesonderter Umsatzsteuer-Ausweis in einer Rechnung bedeutet, dass der Betrag der Umsatzsteuer in der Rechnung angegeben sein muss. Ein Hinweis lediglich auf den Steuersatz ist dagegen nicht ausreichend.
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Bei Kleinbetragsrechnungen reicht die Angabe des Gesamtrechnungsbetrages und des Steuersatzes bzw. der Grund der Steuerbefreiung.


9. Eine gültige Bankverbindung





